
 

 

 

 

 

Allokationsbericht zur 

Ersten Soziale Anleihe (2023) 
 

Umwidmung zum Allokationsbericht  

(Mai 2025) 

 

Grundlage:  

Rahmenwerk des Landes Sachsen-Anhalt für die Begebung Sozialer Anleihen,  

Abschnitt 3.3 Verwaltung der Emissionserlöse  

.... Sollten die Geeigneten Sozialen Projekte, denen die Erlöse zugewiesen wurden, aus 

irgendeinem Grund die Auswahlkriterien nicht mehr erfüllen (siehe Tabelle zur Verwendung 

der Erlöse) oder sollte eine kontroverse Mittelverwendung festgestellt werden, verpflichtet sich 

das Land, die für diese Ausgaben zugewiesenen Erlöse bis zur Fälligkeit der jeweiligen 

Anleihe in andere angemessene Geeignete Soziale Projekte umzuwidmen. ...... 

 

Betroffene Projekte:  

Projekt Nummer 3 - Ausgleich Corona-bedingter finanzieller Nachteile im öffentlichen 

Personen- und Schienennahverkehr - Landeskofinanzierung für die Inanspruchnahme der 

zusätzlichen Regionalisierungsmittel des Bundes  

Die auf Basis von prognostischen Berechnungen geleisteten Ausgleichszahlungen wurden im 

Rahmen der Schlussabrechnungen der Jahre 2021 - 2022 überprüft, im Rahmen der 

Spitzabrechnung wurde der endgültige Bedarf in den Bezugsjahren festgelegt. Bei dieser 

Spitzabrechnung wurden Rückforderungen festgestellt, die zu entsprechenden 

Rückeinnahmen im Jahr 2024 geführt haben. Daher vermindert sich der Gesamtbetrag der 

Ausgaben und die Allokation Im Projekt 3 um -1.811.023,29 Euro.  

 



Allokation bisher:  43.051.400,00 Euro 

Veränderung:        -1.811.023,29 Euro 

Allokation neu:      41.240.376,71 Euro 

 

Projekt Nummer 25 - Zuschüsse an die Universitätskliniken 

Zum Ausgleich der der Verringerung der Allokation im Projekt 3 wird der allokierte Betrag im 

Projekt 25 um +1.811.023,29 Euro erhöht. Dies ist möglich, da bisher von den geleisteten 

Ausgaben im Projekt 25 mit 320.000.000 Euro nur 76.573.737,59 Euro allokiert wurden.  

Allokation bisher:   76.573.737,59 Euro 

Veränderung:        +1.811.023,29 Euro 

Allokation neu:       78.384.760,88 Euro 

 

Mit der Umwidmung ist weiterhin die vollständige Allokation von 500.000.0000,00 Euro 

für den Social Bond des Jahres 2023 sichergestellt. 

 

Auswirkung auf die geeigneten sozialen Ausgaben und deren Verteilung auf die SBP- 

Kategorien (gem. ICMA):  

SBP- Kategorie 

(gem. ICMA) 

Volumen 

2020 – 2022 

(bisher) 

Volumen 

2020 – 2022 

(neu) 

Anteil 

(bisher) 

Anteil 

(neu) 

Projekt-

anzahl 

(unverändert) 

I. Bezahlbare 
Basisinfrastruktur 

3.591.747 3.591.747 0,5% 0,5% 1 

II. Schaffung von 
Arbeitsplätzen 
sowie Programme 
zur Prävention 
und/oder Milderung 
von Arbeitslosigkeit 
durch 
sozioökonomische 
Krisen 

101.756.622  99.945.599  13,7% 13,5% 3 

 III. 
Sozioökonomische 
Weiterentwicklung 
und Befähigung  

 8.387.787  8.387.787 1,1% 1,1% 2 

 IV. Zugang zur 
Grundversorgung 
an sozialen 
Dienstleistungen  

 630.232.169 630.232.169 84,7% 84,9% 22 

Gesamt 743.968.325 742.157.302  100,0 % 100,0 % 28 



 

Auswirkung auf die Allokation nach SBP- Kategorien (gem. ICMA):  

SBP- Kategorie 

(gem. ICMA) 

Volumen 

2020 – 2022 

(bisher) 

Volumen 

2020 – 2022 

(neu) 

Anteil 

(bisher) 

Anteil 

(neu) 

Projekt-

anzahl 

(unverändert) 

I. Bezahlbare 
Basisinfrastruktur 

   3.591.747 3.591.747 0,7% 0,7% 1 

II. Schaffung von 
Arbeitsplätzen 
sowie Programme 
zur Prävention 
und/oder Milderung 
von Arbeitslosigkeit 
durch 
sozioökonomische 
Krisen 

101.756.622  99.945.599  20,3% 20,0% 3 

 III. 
Sozioökonomische 
Weiterentwicklung 
und Befähigung  

8.379.265  8.379.265 1,7% 1,7% 2 

 IV. Zugang zur 
Grundversorgung 
an sozialen 
Dienstleistungen  

386.272.366 388.083.389 77,3% 77,6% 22 

Gesamt 500.000.000 500.000.000 100,0 % 100,0 % 28 

 

Ergänzend dazu wird auf die aktualisierte Anlage verwiesen. 


